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Welver, den 29.06.2017 

 
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Planung, Naturschutz und Umwelt  
Sitzung des Ausschusses für Bau und Feuerwehr 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
Sitzung des Gemeinderates 
Antrag zur Tagesordnung gem. § 48 Abs. 1 S. 2 und S. 4 GO NRW 
 
hier: Entwicklung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes über das Förderprogramm des Lan-
des Nordrhein-Westfalen „Ländlicher Raum 2014 – 2020: Förderung der ländlichen Entwick-
lung in Nordrhein-Westfalen“ gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schumacher, 
Sehr geehrte Herren Ausschussvorsitzende, 

die BG: - Fraktion im Rat der Gemeinde Welver beantragt folgenden Tagesordnungspunkt in den 
o.g. Sitzungen zu beraten: 

 

„Entwicklung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes zur Stärkung des ländlichen Raums und der Un-
terstützung der gemeindlichen Landwirte“  

 

Begründung: 

Die Wirtschafts- und Interessentenwege sind heute durch den Einsatz von (Schwer-) Lastfahrzeu-
gen der Landwirtschaft weit höheren Anforderungen ausgesetzt als noch vor etlichen Jahren und 
das vorhandene weitläufige, oft historisch gewachsene Wirtschaftswegenetzt gerät an seine Gren-
zen. Zudem sind die Wege nicht mehr nur reine Wege für die Landwirtschaftlichen Betriebe, son-
dern müssen dem veränderten Nutzungsverhalten, etwa durch gewerbliche und touristische Nut-
zungsgruppen, gerecht werden und multifunktional sein. 

 

 
An den 
 
Bürgermeister der Gemeinde Welver 
Herrn Schumacher 
 
Am Markt 4 
59514 Welver 
 



 

Ziel des zu erstellenden Wegenetzkonzeptes ist es, unter Einbeziehung der örtlichen Akteure ein 
zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes Wegenetz zu entwickeln und zu planen. Dabei müssen Na-
tur- und Landschaftselemente berücksichtigt und die Wege an der verkehrlichen Bedeutung aus-
gerichtet werden. Aus dem Konzept sollen sich abschließend Handlungsoptionen für Investitions-
entscheidungen und für die dauerhafte Unterhaltung der Wege ableiten lassen. 

Über das Förderprogramm „Ländlicher Raum 2014 – 2020: Förderung der ländlichen Entwicklung 
in Nordrhein-Westfalen“ wird die Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte mit einem Fördersatz 
von 75 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben durch ELER-Mittel übernommen; höchstens je-
doch 50.000 Euro. 

Die Förderanträge sind zu bestimmten Stichtagen (für das Jahr 2018: 31.10.2017) bei der Bezirks-
regierung Arnsberg (Dezernat 33) einzureichen. Die Anträge werden danach vom zuständigen Fach-
referat MKULNV einem Ranking anhand festgelegter Auswahlkriterien unterzogen.  

Im Rahmen der Erarbeitung des Wegenetzkonzeptes müssen folgende Punkte mindestens Inhalt 
sein: 

 Bestandserfassung mit Aussagen zur Nutzung der Wege nach Umfang und Funktionalitäten, 
Ausbauart, Ausbauzustand und Tragfähigkeit, 

 Kategorisierung der Wege zu einem Kernwegenetz in Abstimmung mit vorhandenen oder 
beabsichtigten Planungen, Konzepten oder Strategien in der Region 

 Handlungsempfehlungen und -vorschlägen mit Aussagen zu Eigentums- und Katasterver-
hältnissen an Wegen mit Handlungsbedarf, Bodenordnungsbedarf, usw.. 

  

Die Erarbeitung eines solchen ländlichen Wegenetzkonzeptes ist vor allem vor dem Hintergrund 
des am 16.06.2017 geschlossenen Koalitionsvertrags der CDU und FDP im Land Nordrhein-West-
falen notwendig. 
 
In diesem wird explizit zugesichert, dass  
 
 

„unsere Wirtschaftswege […] eine hohe Bedeutung für den ländlichen Raum [haben], so-
wohl für die Landwirtschaft als auch für den Tourismus. Deswegen wollen wir ELER-Mittel 
für die Unterhaltung, Sanierung und den mitunter notwendigen Rückbau der Wirtschafts-
wege zur Verfügung stellen.“ (Seite 88/89) 
 
 

Eine Förderung dieser Wirtschaftswege ohne entsprechendes Konzept ist ohne Wegenetzkonzept 
mehr als unwahrscheinlich. 
 
Durch die Erarbeitung eines solchen Konzepts wird eine Gesprächsgrundlage für die zukünftige 
Verbesserung unserer Wirtschaftswege geschaffen. Fördermöglichkeiten zur Instandsetzung wer-
den eröffnet. 
 
Neben diesem Konzept kann ergänzend die Landwirtschaft gestärkt werden. Den Landwirten wird 
die Möglichkeit gegeben, Möglichkeiten, Potenziale und Herausforderungen näher zu betrachten. 
Und dies unabhängig vom Verursacherprinzip. 
 
Ein ländliches Wegenetzkonzept ist die Grundlage für zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten der 
Wirtschaftswege in der Gemeinde Welver und somit unabdinglich um den Landwirten der Ge-
meinde die weitere Umsetzung der Bewirtschaftung ihrer Felder zu ermöglichen. 
 
 
 
 



 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für […] empfiehlt dem Rat zu beschließen, dass die Verwaltung damit beauftragt 
wird, sich im Rahmen des o.g. Förderprogramms für die Entwicklung eines ländlichen Wegenetz-
konzeptes für die Gemeinde Welver zum nächstmöglichen Stichtag bei der Bezirksregierung zu be-
werben und gleichzeitig den notwendigen Eigenanteil im Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 dem-
entsprechend einzuplanen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
            Tim-Fabian Römer 
         -Fraktionsvorsitzender- 


